
VERORDNUNG (EG) Nr. 778/2008 DER KOMMISSION

vom 4. August 2008

zur Festsetzung des endgültigen Beihilfebetrags für Trockenfutter für das Wirtschaftsjahr 2007/08

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1), insbesondere auf Artikel 90 Buchstabe c in Verbin
dung mit Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 88 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007 ist die Beihilfe festgesetzt, die den Verarbei
tungsunternehmen für Trockenfutter im Rahmen der ga
rantierten Höchstmenge nach Artikel 89 derselben Ver
ordnung zu gewähren ist.

(2) Gemäß Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verord
nung (EG) Nr. 382/2005 der Kommission vom 7. März
2005 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung
(EG) Nr. 1786/2003 des Rates über die gemeinsame
Marktorganisation für Trockenfutter (2) haben die Mit

gliedstaaten der Kommission die Mengen an Trockenfut
ter mitgeteilt, für die der Beihilfeanspruch für das Wirt
schaftsjahr 2007/08 anerkannt worden ist. Aus diesen
Mitteilungen geht hervor, dass die garantierte Höchst
menge für Trockenfutter nicht überschritten wurde.

(3) Der Beihilfebetrag für Trockenfutter beläuft sich daher
gemäß Artikel 88 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007 auf 33 EUR/t.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 2007/08 wird der endgültige Beihilfebe
trag für Trockenfutter auf 33 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 4. August 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 510/2008 der Kommission (ABl.
L 149 vom 7.6.2008, S. 61).

(2) ABl. L 61 vom 8.3.2005, S. 4. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 232/2008 (ABl. L 73 vom 15.3.2008,
S. 6).


